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Anlage 11: Ausgabeform von eTickets (Stand: 20.06.2024) 

 

                     Status 

Ausgabeform 
umgesetzt Zielsetzung 

statische 

Berechtigung (STB): 

VDV-2D-Barcode 

VMT-Bartarif1: 

− Ausgabe auf 

Papierfahrscheinen 

- bei JNV 

- bei SWG 

− Ausgabe auf Onlinetickets 

- bei ABRM 

- bei DB 

− Ausgabe als Handyticket 

- bei DB 

- über Check-In/Check-Out-App 

(Fairtiq) 

VMT-Bartarif: 

− Ausgabe über alle klassischen 

Vertriebswege 

VMT-Zeitkarten2: 

− Ausgabe über alle klassischen 

und elektronischen Vertriebswege 

VMT-Abonnements: 

− Ausgabe als Handyticket 

statische 

Berechtigung (STB): 

UIC-Barcode 

(betrifft nur die 

EVUs) 

Produkte der Eisenbahnen mit 

partieller Gültigkeit im VMT: 

− Ausgabe mit UIC-918-3* (bis 

Mitte 2025) 

Produkte der Eisenbahnen mit 

partieller Gültigkeit im VMT: 

− Ausgabe mit UIC-918-9 (ab Mitte 

2025 komplett) 

elektronischer 

Fahrschein (EFS) 

(KA-Chipkarte) 

gemäß VDV-KA 

VMT-Zeitkarten: 

− Schülerkarten über das 

Schulverwaltungsamt: 

- bei EVAG 

- bei JNV 

- bei KomBus 

- bei SWG 

VMT-Abonnements: 

− bei EVAG 

− bei JNV 

− bei KomBus 

− bei SWG 

VMT-Zeitkarten: 

− Schülerkarten über das 

Schulverwaltungsamt: 

- Ausgabe durch weitere 

Verkehrsunternehmen 

VMT-Abonnements: 

− Ausgabe durch weitere 

Verkehrsunternehmen 

Tabelle 11: Übersicht zur Ausgabeform von eTickets 

 
1 Zum Bartarif zählen Einzel-, Mehrfahrten- sowie Tageskarten. 
2 Zu den Zeitkarten zählen Wochen- und Monatskarten. 


